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(3) Bei der Nachmusterung sind auch solche Wehr
pflichtige zu mustern, die in den Zuständigkeitsbereich 
der Wehrkreiskommandos zuziehen ohne vorher ge
mustert zu sein oder aus anderen Gründen nicht ge
mustert wurden.

§ 19 
Der Wehrpaß

(1) Die gemusterten Wehrpflichtigen erhalten nach 
Abschluß der Musterung durch die Wehrkreiskomman
dos einen Wehrpaß. Die Aushändigung des Wehrpasses 
erfolgt in der Regel am Tage der Musterung.

(2) Der Wehrpaß verbleibt bis zur Einberufung zum 
aktiven Wehrdienst, zum Wehrersatzdienst oder zum 
Reservisten Wehrdienst im Besitz des Wehrpflichtigen.

(3) Bei Ableistung des aktiven Wehrdienstes, des 
Wehrersatzdienstes oder des Reservistenwehrdienstes 
wird der Wehrpaß vom Truppenteil eingezogen, auf
bewahrt und geführt. Bei Entlassung aus dem Wehr
dienst erhalten die Wehrpflichtigen den Wehrpaß 
zurück.

(4) Wehrpflichtige, die sich für einen ständigen oder 
vorübergehenden Aufenthalt ins Ausland abmelden, 
haben den Wehrpaß beim Wehrkreiskommando für die 
Zeit des Auslandsaufenthalts zu hinterlegen.

(5) Wehrpflichtige, did bei der Musterung ausgeschlos
sen oder ausgemustert wurden, erhalten keinen Wehr
paß. Nachträglich ausgeschlossene oder ausgemusterte 
Wehrpflichtige haben ihren Wehrpaß unverzüglich dem 
Wehrkreiskommando zurückzugeben.

§ 20

Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Musterungskommissionen

(1) Gegen Entscheidungen der Musterungskommis
sionen der Wehrkreiskommandos sind Beschwerden zu
lässig. Sie sind binnen einer Woche nach der Musterung 
der Wehrpflichtigen an die Wehrkreiskommandos zu 
richten.
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(2) Die Beschwerden haben keine aufschiebende Wir

kung.
(3) Bei den Wehrbezirkskommandos sind Kommis

sionen zu bilden, die über solche Beschwerden ent
scheiden, denen die Wehrkreiskommandos nicht statt
gegeben haben. Die getroffenen Entscheidungen dieser 
Kommissionen sind endgültig. Die Kommissionen 
setzen sich wie folgt zusammen:

a) Vorsitzender: Chef des Wehrbezirkskommandos
b) Mitglieder: — der Stellvertreter des Vorsitzenden

des Rates des Bezirkes für Inneres 
— ein verantwortlicher Mitarbeiter der 

staatlichen Organe im Bezirk auf 
dem Gebiet der Industrie bzw. der 
Landwirtschaft.

(4) Den Beschwerdeführenden sind durch die Wehr
kreiskommandos bzw. die Wehrbezirkskommandos Mit
teilungen über die Art der Entscheidung zu geben.

(5) Beschwerden gegen Entscheidungen der Muste
rungskommissionen bei der Festlegung der Eignung für 
die einzelnen Waffengattungen gemäß § II Abs. 2 
Buchst, d und über die Einberufung zu einer anderen 
Waffengattung, als bei der Musterung festgelegt, sind 
nicht zulässig.
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III. A b s c h n i t t  
Die Einberufung

§ 21
Zeitpunkt der Einberufung

Der Minister für Nationale Verteidigung bestimmt:
a) den Jahrgang und den, Zeitpunkt der Einberufung 

von Wehrpflichtigen zum aktiven Wehrdienst und 
zum Wehrersatzdienst,

b) den Zeitpunkt und den Personenkreis der Einbe
rufung von Wehrpflichtigen zum Reservistenwehr
dienst.

§ 22
Umfang der Einberufung

(1) Gemusterte Wehrpflichtige können vom vollen
deten 18. Lebensjahr bis zum 31. Dezember des Jahres, 
in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, zum Grund
wehrdienst einberufen werden. Eine Einberufung zum 
aktiven Wehrdienst über dieses Alter hinaus bis zum 
35. Lebensjahr erfolgt nur, wenn sich Wehrpflichtige 
der Ableistung des Grundwehrdienstes böswillig ent
zogen haben oder zeitweilig von der Ableistung des’ 
Wehrdienstes ausgeschlossen waren.

(2) Die Wehrpflichtigen haben sich vor ihrer Einbe
rufung zum Wehrdienst nach schriftlicher Aufforderung 
bei ihrem zuständigen Wehrkreiskommando vorzu
stellen.

§ 23
Zuständigkeit für die Einberufung

(1) Zuständig für die Einberufung von Wehrpflich
tigen zum aktiven Wehrdienst, zum Wehrersatzdienst 
und zum Reservistenwehrdienst sind die Wehrkreis
kommandos.

(2) Die Wehrkreiskommandos entscheiden über die 
Einberufung der Wehrpflichtigen auf Grund der Muste
rungsergebnisse sowie des Bedarfs der Nationalen 
Volksarmee und der Organe des Wehrersatzdienstes. 
Sie treffen die Entscheidung über die Zuteilung von 
Wehrpflichtigen zum Überbestand des Jahrganges.

(3) Die Wehrkreiskommandos können vor der Ein
berufung bei Notwendigkeit eine nochmalige Über
prüfung der Wehrpflichtigen auf Eignung zur Heran
ziehung zum aktiven Wehrdienst oder Wehrersatz
dienst durchführen (Einberufungsüberprüfung). Zur 
Überprüfung der Diensttauglichkeit sind von den Räten 
der Kreise, der Städte bzw. Stadtbezirke die notwen
dige Anzahl Ärzte zu benennen und die erforderlichen 
Räumlichkeiten zur medizinischen Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen.

§ 24
- Der Einberufungsbefehl

(1) Die zur Einberufung vorgesehenen Wehrpflich
tigen erhalten durch die Wehrkreiskommandos auf Be
fehl des Ministers für Nationale Verteidigung einen 
Einberufungsbefehl.

(2) Der Einberufungsbefehl ist den Wehrpflichtigen 
mindestens zwei Wochen vor dem Einberufungstermin 
als „Einschreibsendung“ zuzustellen. Die Zustellung 
kann auch persönlich gegen Quittung erfolgen.

(3) Der Einberufungsbefehl beinhaltet die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Einberufung einschließlich der 
Strafbestimmungen bei Nichtbefolgung, den Zeitpunkt 
des Eintreffens, den Truppenteil, den Ort und die zu 
leistende Dienstzeit.

(4) Die Wehrpflichtigen haben sich spätestens drei 
Tage vor ihrer Einberufung unter Vorlage des Ein-


